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Charta für die kulturelle Zusammenarbeit in der Region Saar-Lor-Lux-Trier / Westpfalz

Präambel

die Ministerin für Kultur, Erziehung und Berufsausbildung des Großherzogtums Luxemburg,

der Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes

die Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz

die Präfektin der Region Lothringen als Vertreterin für den Minister für Kultur Frankreichs, 



vereinbaren nachstehende Charta zur Verbesserung der Kooperation, 
der Information und des Austausches im Bereich des Kulturlebens 
in der Großregion Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz.


Die Regionalkommission, hat die seit 1986 bestehende ständige Arbeitsgruppe "Kulturelle Angelegenheiten" mit der Förderung und dem Ausbau dieser Kooperation beauftragt. Seit 1992 ist die Provinz Belgisch-Luxemburg, ohne formelles Aufnahmeverfahren, gemäß Beschluß der Regionalkommission vom 26.11.1991, an der Arbeitsgruppe Kultur beteiligt.


Ziel der vorliegenden Vereinbarung ist die Intensivierung des kulturellen Dialogs und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in allen Bereichen des Kulturlebens. Der kulturelle Austausch in der Großregion soll unter besonderer Berücksichtigung der kulturellen regionalen bzw. nationalen Vielfalt gefördert werden.


Die Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz beauftragt die Arbeitsgruppe Kultur, geeignete Vorschläge für kulturelle Initiativen im Sinne der oben genannten Ziele zu entwickeln, zu koordinieren und fortzuschreiben.



Allgemeine Ziele



Art.1:


Im Rahmen des zusammenwachsenden Europas, streben die Partner eine Bewußtseinsbildung der Bevölkerung für die kulturelle Zusammengehörigkeit an, die durch geeignete identitätsstiftende Maßnahmen auf dem Gebiet des gemeinsamen kulturellen und historischen Erbes vertieft werden soll.



Art. 2:


Die Zusammenarbeit der an der Kulturvermittlung und Kulturförderung mitwirkenden staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen soll weiter ausgebaut und gefestigt werden.



Art. 3:


Der Austausch und die Zusammenarbeit von Künstlerinnen, Künstlern und Kulturschaffenden in den Bereichen der bildenden und darstellenden Künste, der Musik, der Literatur, des Films, der audiovisuellen Medien sowie der Multimedia soll angeregt und gefördert werden.


Art. 4:


Der kulturelle Austausch soll durch geeignete Maßnahmen unter Nutzung und Einbeziehung bestehender Kulturinstitute und Initiativen in der Großregion, gefördert werden.

Art. 5:


Besondere Bedeutung kommt der Entwicklung neuer und der Zusammenführung bestehender Initiativen zur Verstärkung der Information über kulturelle Veranstaltungen in der Großregion zu.


Art. 6:


Die zu fördernden kulturellen Initiativen in der Großregion Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz sollen die bildungs- und kulturpolitischen Bestrebungen zur Entwicklung der Kenntnis der Sprachen der Großregion nach Möglichkeit unterstützen und flankieren.


Art. 7:


Bei der Entwicklung kultureller Initiativen und der Vereinbarung künftiger Projekte sollen nach Möglichkeit Faktoren wirtschaftlichen und touristischen Nutzens für die Gesamtregion wie für Unternehmen, die insbesondere im kulturellen Bereich engagiert sind, berücksichtigt werden. 


Art. 8:


Zur Umsetzung dieser allgemeinen Ziele wird vor allem folgender Katalog von Maßnahmen vereinbart:

1. Zur Schaffung eines grenzüberschreitenden Informationssystems sollen Kulturdatenbanken entwickelt und vernetzt werden.

2. Durch Vernetzung bestehender kultureller Einrichtungen sollen gemeinsame Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Theater und Museen und Bibliotheken angeregt und erleichtert werden.

3. Die bestehende Kooperation der Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater mit den Konservatorien in Metz und Nancy in Lothringen und den Konservatorien in Luxemburg und Esch/Alzette - im Rahmen des seit 1993 bestehenden Saar-Lor-Lux-Orchesters - mit einer jährlichen Arbeits- und Konzertphase, innerhalb und außerhalb der Großregion, soll weitergeführt und ausgebaut werden.

4. Zum Kennenlernen und zur Würdigung des gemeinsamen historischen, im besonderen des industriekulturellen Erbes in der Großregion, sollen grenzüberschreitende Kulturwanderwege entwickelt werden.

5. Die Erfahrungen mit den « classes du patrimoine » sollen weiterentwickelt und ausgebaut werden.

6. Die Erarbeitung von mindestens zweisprachigen (deutsch und französich) Museums- und Ausstellungsführern, Faltblättern und weiterem Informationsmaterial, in Zusammenarbeit mit den in der Großregion tätigen Institutionen und Organisationen, soll angeregt werden; die Möglichkeiten der multimedialen Museumsdokumentation sollen genutzt und entwickelt werden.

7. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit vereinbaren die beteiligten Partner eine verstärkte Unterstützung bei der Vermarktung von kulturellen Großereignissen.

8. Der künstlerische Nachwuchs in der Großregion soll bei öffentlichen Ausschreibungen, bzw. durch Teilnahme an Wettbewerben, besonders gefördert werden. Die Mitglieder der Regionalkommission wollen durch Bekanntmachung von Ausschreibungstexten zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Informationspolitik beitragen.

9. Die in der Großregion ansäßigen kulturellen und künstlerichen Einrichtungen sollen nach Möglichkeit Praktikums- bzw. Hospitationsplätze für geeignete Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung stellen, um den Erfahrungsaustausch zwischen den Einrichtungen zu intensivieren.

10. Die in der Arbeitsgruppe Kultur vertretenen staatlichen Einrichtungen sollen nach Möglichkeit Hospitationsplätze für Verwaltungsfachleute zur Verfügung stellen, um ein wechselseitiges Kennenlernen der Arbeitsweisen und Verwaltungsstrukturen zu ermöglichen.

Art. 9:

Arbeitsweise


a) Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Kultur:

1. Die Arbeitsgruppe Kultur der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der staatlichen Einrichtungen der beteiligten Regionen, die in der Regionalkommission zusammengeschlossen sind.

2. Darüber hinaus ist die assoziierte Region Belgisch-Luxemburg bei den Sitzungen vertreten.

3. Auf Einladung des Präsidenten der Arbeitsgruppe können die Leiter der in der Großregion ansässigen Kulturinstitute als Beobachter und Sachverständige an den Sitzungen der Arbeitsgruppe "Kultur" der Regionalkommission teilnehmen.


b) Arbeitsmodalitäten:

1. Die Arbeitsgruppe Kultur der Regionalkommission tritt in der Regel viermal pro Jahr zusammen. Den Vorsitz führt der jeweils von der Regionalkommission beauftragte Partner, der auch zu den Sitzungen einlädt. Die Sitzungen finden in turnusmäßigem Wechsel an einem Ort in der Großregion statt.

2. Die Ergebnisse der Sitzung der Arbeitsgruppe Kultur werden in einem Protokoll zusammengefaßt, das von der mit dem Vorsitz beauftragten Region erstellt und den übrigen Teilnehmern zur Kenntnisnahme und Genehmigung zugeleitet wird.

3. Nach Bedarf können zur Durchführung und weiteren Planung spezifischer Projekte ad-hoc-Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Über die Ergebnisse der Arbeiten in der ad-hoc-Arbeitsgruppe wird die Arbeitsgruppe "Kultur" der Regionalkommission fortlaufend schriftlich unterrichtet.


c) Projektauswahl:

1. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe "Kultur" der Regionalkommission regen die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Großregion an und fordern die kulturellen Einrichtungen in der jeweiligen Region zur Entwicklung von Projektvorschlägen im Sinne der oben genannten Zielsetzungen auf.

2. Die Durchführung der von der Arbeitsgrupppe Kultur der Regionalkommission befürworteten und/oder angeregten kulturellen Veranstaltungen obliegt den jeweiligen Trägern der Projekte.

3. Die Arbeitsgruppe "Kultur" der Regionalkommission trifft eine Auswahl unter den vorgelegten Projekten unter Berücksichtigung der oben genannten Zielsetzungen, sowie der regionalen bzw. nationalen, kulturellen und künstlerichen Belange. Sie informiert die Regionalkommission über diese Auswahl.



Art. 10

Finanzierungsmodalitäten für gemeinsame Projekte

1. Die Finanzierung der von der Arbeitsgruppe Kultur der Regionalkommission angeregten bzw. ausgewählten Veranstaltungen erfolgt jeweils projektbezogen auf der Grundlage und nach Prüfung eines entsprechenden Kosten- und Finanzierungsplans.

2. Im Prinzip werden die von den Partnern einzubringenden finanziellen Zuschüsse jeweils projektbezogen nach dem Grundsatz der paritätischen Beteiligung festgelegt. Die Finanzierung jedes gemeinsamen Projektes setzt eine Vereinbarung der beteiligten Partner voraus.

3. Bei größeren gemeinsamen kulturellen Projekten kann die primär beteiligte und ausrichtende Region aufgefordert werden, ihren finanziellen Beitrag zu erhöhen.

4. In Absprache mit den jeweiligen Einrichtungen und Veranstaltern werden sich die Partner verstärkt um die finanzielle Förderung kultureller Vorhaben durch private Geldgeber oder Sponsoren bemühen.


Die jeweiligen Veranstalter nutzen die Fördermöglichkeiten im Rahmen der entsprechenden EU-Programme; die staatlichen Einrichtungen verpflichten sich, bei der Antragsstellung behilflich zu sein unter Berücksichtigung der jeweiligen Verfahren.



geschehen auf Schloss Bourglinster am 9. Oktober 1998






Erna HENNICOT-SCHOEPGES

Ministerin für Kultur, Erziehung und Berufsausbildung des Großherzogtums Luxemburg


Henner WITTLING

Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes


Dr. Rose GÖTTE

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz


Bernadette MALGORN

Präfektin der Region Lothringen, 

als Vertreterin für den Minister für Kultur Frankreichs
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